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Beschlussvorlage 
 
  Öffentl. Sitzung Abstimmungsergebnis 
Beratungsfolge Sitzungsdatum (Ö/N) Dafür Dagegen Enthalt. 

Ausschuss für 
Stadtentwicklung und 
Umwelt 

 Ö  

Verwaltungsausschuss  N  
Rat  Ö  

 
 
Betreff: Abweichende Entwässerungsentscheidung - Bebauungsplan Nr. 153 

"Steingräberweg" 
 
Beschlussvorschlag: 
Bei der Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwands für die Herstellung der 
Entwässerungseinrichtungen der im Bebauungsplan Nr. 153 „Steingräberweg“ festgesetzten 
Erschließungsstraße wird - abweichend von der grundsätzlichen Systementscheidung - auf 
ein abgegrenztes Entwässerungssystem abgestellt, welches auch die Kosten des 
Regenrückhaltebeckens beinhaltet. 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
Die Straßenoberflächenentwässerung der im Bebauungsplans Nr. 153 „Steingräberweg“ 
festgesetzten öffentlichen Verkehrsflächen erfolgt über ein eindeutig abgrenzbares 
Entwässerungssystem. Mittels der typischen Entwässerungseinrichtungen im Verkehrsraum 
selbst (Rinnen, Straßenabläufe und Regenkanal) wird das Niederschlagswasser in ein 
außerhalb der Straße gelegenes  Regenrückhaltebecken abgeführt. Diese 
Entwässerungseinrichtungen nehmen ausschließlich das Niederschlagswasser der 
öffentlichen Verkehrsflächen auf.  
 
Grundsätzlich legt die Stadt die Kosten zugrunde, die tatsächlich für die 
Entwässerungseinrichtungen in gerade einer bestimmten Straße entstanden sind. Jedoch ist 
es auch möglich, auf den Herstellungsaufwand für ein funktionsfähiges, räumlich und 
technisch abgegrenztes Entwässerungssystem abzustellen.  
 
Da der durch das Regenrückhaltebecken bewirkte Erschließungsvorteil eindeutig den 
öffentlichen Verkehrsflächen zugeordnet werden kann, ist es angemessen und geboten, 
auch diese Kosten in den beitragsfähigen Erschließungsaufwand einzubeziehen. Soweit 
diese Kosten der Entwässerung des Fuß- und Radweges (im westlichen Planbereich) 
zuzuordnen sind, bleibt dieser Aufwand unberücksichtigt, da der Weg keine beitragsfähige 
Erschließungsanlage  ist.  
 
Anlagenverzeichnis: 
Auszug aus dem Bebauungsplan 
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